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Aktuell finden die umfangreichen

Ersatzbaumaßnahmen für die Auf -

lösung des Bahnübergangs „Weide“

statt. Hierzu wurde bereits die Eisen-

bahnbrücke  im östlichen Be reich er -

richtet. Die für Fußgänger und Rad-

fahrer taugliche Unterführung wurde

zwischenzeitlich fertiggestellt. In den

kommenden Wochen beginnen die

Arbeiten des Straßenbaus für die

neue Umfahrungsstrecke (Gemeinde-

straße) mit der Anbindung des Brük-

kenbauwerks. 

Aufgrund der schlechten Witterung

in den vergangenen Wochen, rechnet

die Deutsche Bahn damit, dass sich

die geplante Fertigstellung der ge -

samten Baumaßnahme (Juli 2023) um

ca. 3 Monate nach hinten verschiebt.

Sachstandsbericht zur Großbaustelle Bahnausbau

mit Bahnübergangsauflösung „Weide“
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IMPRESSUM

Das „AMTSBLATT" erscheint für die Gemeinde Oberhaidmit den Gemeindeteilen Johannishof, Sand-
hof, Staffelbach, Unterhaid und Oberhaid.

Verantwortlich für den amtlichen Teil ist der 1. Bürgermeister, für den kirchlichen Teil der jeweilige Pfar-
rer, für die Vereinsnachrichten der zuständige Vorstand. Namentlich gezeichnete Artikel geben die Mei-
nung des Autors wieder. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos, Zeichnungen usw. wird keine
Haftung übernommen. Der Schreiber akzeptiert Textkürzungen. Für eine korrekte Wiedergabe der Texte
übernimmt der Verlag keine Haftung, auch dann nicht, wenn dadurch irgendwelche Folgeschäden für
den Verein bzw. Schreiber entstehen sollten.

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Oberhaid, Rathausplatz 1, 96173 Oberhaid
verantwortlich: 1. Bürgermeister Carsten Joneitis

Erscheinungsweise: 1. und 3. Donnerstag im Monat (Ausnahmen werden rechtzeitig mitgeteilt),
kos ten los an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet.

Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden der Gemeindeverwaltung oder infolge höherer Gewalt besteht
kein Anspruch auf Schadensersatz. Die gesamte Zeitung ist urheberrechtlich geschützt, soweit sich aus
dem Urheberrechtsgesetz und sonstigen Vorschriften nichts anderes ergibt.
Darunter fallen auch alle Anzeigen, deren Gestaltung vom Verlag übernommen wurde. Jede Verwertung
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung,
Übersetzung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.

Die Abgabe der Privatanzeigen kann nur direkt über die Gemeinde erfolgen. Es ist zu beachten, dass
gleichzeitig die Begleichung der Kosten in bar zu erfolgen hat. 

Für gewerbliche Anzeigen wenden Sie sich bitte an:
CARO Druck & Verlag GmbH, Hinterm Herrn 9, 96129 Strullendorf
Telefon 09543 40600 - Telefax 09543 40601 - e-mail: info@carodruck.com 

Beilagen zum Amtsblatt (weder privat noch gewerblich) sind nicht erlaubt.

Nächster Erscheinungstag:
Donnerstag, 6. April 2023

Abgabeschluss: Montag, 27. März 2023

II N F O T A F E LN F O T A F E L
Notruf-Nummern
Feuer-Notruf 112
Polizei-Notruf 110
Unfall-Rettungsdienst-Notruf 112
Polizei Bamberg-Land 0951 9129-315
Ärztlicher Notfallruf 116117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0800 6649289
Giftzentrale Nürnberg 0911 3982451

Notruf-Bauhof 0160 8806608
(nur für akute Notfälle,
wie z.B. Rohrbrüche, Wassereinbrüche u.ä.)

Bayernwerke – Störungsmeldung Strom 0941 28003366
Bayernwerke – Störungsmeldung Erdgas 0941 28003355

Wichtige Telefonnummern
Telefonseelsorge  0800 1110111
(kostenlos, 24h abrufbar) 0800 1110222

Kinder- und Jugendtelefon 0800 1110333
(kostenlos, Montag bis Samstag 14.00 - 20.00 Uhr)

Familienpflegewerk Bamberg 09504 923358
Hospizverein Bamberg 0951 955070
Service für Multimediastörungen 0171 5133675
Apotheke Oberhaid 673
Dr. Saring, praktischer Arzt 7622
Dr. Frisch, Zahnarzt 4408
Dr. Heid, Zahnärztin 5400

Forstrevier Baunach
Sprechtag: Donnerstag, 16.00 bis 18.00 Uhr 09544 984550

Wertstoffhof Oberhaid - Öffnungszeiten
Winterzeit Di 15.00 - 17.00 Uhr

Do 15.00 - 17.00 Uhr
Sa 10.00 - 14.00 Uhr

Gemeindebücherei Oberhaid 5024474
Öffnungszeiten Di 15.00 - 17.00 Uhr

Mi 9.00 - 12.00 Uhr + 14.30 - 16.30 Uhr
Fr 16.00 - 18.00 Uhr
So 10.00 - 11.30 Uhr

Kostenlose Energieberatung
der Stadt und des Landkreises Bamberg
Nächste Beratungstermine (nur telefonisch):
Mittwoch, 22. März und Mittwoch, 29. März
jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr – nur mit Termin !!!

Anmeldung bei der Stadt Bamberg 0951 87-1724
Anmeldung beim Landratsamt Bamberg 0951 85-588

Zentrum Bayern Familie und Soziales
Außensprechtag im Rathaus der Stadt Bamberg, 
Maxplatz 3, 2. OG, Zi.-Nr. 215, „Kapelle“
– Nur mit telefonischer Vereinbarung möglich ! –

Sie erreichen das ZBFS – Region Ofr. – unter Telefon 0921
605-1 bzw. die Beratungskräfte an den Außensprechtagen
unter Telefon 0160 5928887. 

Ärztlicher Notfalldienst
Den diensthabenden Arzt des ärztlichen Be reit schafts dienstes der
Vertragsärzte er fahren Sie unter der kostenfreien Telefonnummer
116117.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Steigerwald
Steigerwaldklinik Burgebrach
Am Eichelberg 1, 96138 Burgebrach
Telefon 09546 88888

Sprechzeiten ohne Voranmeldung:
Mittwoch: 17.00 bis 19.00 Uhr
Freitag: 18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 
9.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 19.00 Uhr

Kinderärztlicher Notdienst:
Am Mittwochnachmittag 16.00 bis 18.00 Uhr sowie am Samstag
und Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 18.00 Uhr hat
immer ein/e Kinderarzt/ärztin Sprechstunde in der eigenen Praxis.
Welche/r Kinderärztin/arzt Notdienst hat, erfahren Sie über den
AB Ihres Kinderarztes oder über die Rufnummer 116117.

Ein Defibrillator kann Leben retten!
Standorte in Oberhaid: Sparkasse, Dr.-Hau-Platz

FC-Sportheim, Johannishofer Straße 18
RSC-Sportheim, Grenzstraße 11
Schule/Bücherei, Schulstraße 2a

Standorte in Staffelbach: Altes Rathaus, Hallstadter Straße 1 
Kindertagesstätte, Schwarzenstraße 3
TSV Staffelbach, Mainstraße 12
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Ausbau der Kreisstraße BA 34 zwischen Oberhaid und Appendorf 

mit Neubau eines Geh- und Radwegs

Einladung zur Bürgerinformationsveranstaltung

Der Landkreis Bamberg plant derzeit in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Oberhaid und Lauter den Ausbau

der Kreisstraße BA 34 zwischen Oberhaid und Appendorf. Durch den bestandsorientierten Ausbau soll die Ver-

kehrssicherheit insgesamt erhöht und die Verkehrsführung an besonders gefährlichen Stellen verbessert werden.

Weiterhin soll zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer ein Geh- und Rad-

weg am östlichen Fahrbahnrand errichtet werden. Hierdurch könnte eine direkte Verbindung zwischen den im

Maintal liegenden Radwegen und dem im Norden verlaufenden Lautergrundradweg geschaffen werden. Um die

beschriebene Baumaßnahme, insbesondere die Errichtung des Geh- und Radweges realisieren zu können, müs-

sen Teilflächen der anliegenden Grundstücke erworben werden, da das derzeitige Straßengrundstück für die

Maßnahme nicht ausreichend groß ist.

Damit Sie sich einen Einblick in den aktuellen Planungsstand, den Umfang der Gesamtmaßnahme und die Betrof-

fenheit hinsichtlich des erforderlichen Grunderwerbs verschaffen können, laden wir Sie zusammen mit dem

Landkreis Bamberg, insbesondere die Grundstückseigentümer, zu einer Informationsveranstaltung am

Dienstag, 28. März 2023 um 18.30 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Oberhaid, Rathausplatz 1, 96173 Ober-

haid ein.

Carsten Joneitis

Erster Bürgermeister

Gemeinde Oberhaid

Bekanntmachung der Gemeinde Oberhaid
nach § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG)

Hinweis zum Widerspruch gegen die Übermittlung
von Daten

1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an das Bundesamt für das Personalmanagement 
der Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informations-
material übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58 c
Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März den
Familiennamen, Vornamen und die gegenwärtige Anschrift zu
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten
Jahr volljährig werden:

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt, es
wird eine Übermittlungssperre eingerichtet. Der Widerspruch
ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 

2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
durch den Familienangehörigen eines Mitglieds 
dieser Religionsgesellschaft

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf
die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen
Familienangehörigen Daten des Familiennamens, früheren
Namens, Vornamens, Geburtsdatum, Geburtsort, Ge -
schlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft, derzeitige Anschriften und letzte frühere
Anschrift übermitteln. Außerdem Auskunftssperren nach § 51
BMG sowie das Sterbedatum.

Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der Meldebe-
hörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzu-
legen, es wird eine Übermittlungssperre eingerichtet. Der
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen 
und Abstimmungen

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG im Zu -
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher
und kommunaler Ebene in den sechs Monaten vor einer Wahl
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen Auskunft über den Familiennamen, Vornamen, Dok-
torgrad, sowie die derzeitige Anschrift erteilen. Die Geburtsda-
ten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden.
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf
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diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt, es
wird eine Übermittlungssperre eingerichtet. Der Widerspruch
ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinen Widerruf.

4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen 
an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Ein-
wohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG
Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad,
Anschrift und das Datum und Art des Jubiläums.

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende
Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehe-
jubiläum.

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt, es
wird eine Übermittlungssperre eingerichtet. Der Widerspruch
ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Adressbuchverlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwen-
det werden.

Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt, es
wird eine Übermittlungssperre eingerichtet. Der Widerspruch
ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person
gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.

6.  Hinweis auf weitere Möglichkeiten der Sperrung 
von Daten

Die Meldebehörde trägt auf Antrag eine Auskunftssperre in
das Melderegister ein, wenn Tatsachen vorliegen, die die
Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer ande-
ren Person durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für
Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schut-
zwürdige Interessen erwachsen kann. Hierzu ist bei der Mel-
debehörde ein formloser Antrag auf Eintragung einer Aus-
kunftssperre nach § 51 Absatz 1 BMG zu stellen, in dem die
Gründe dafür, dass der betroffenen oder einer anderen Person
durch eine Melderegisterauskunft eine Gefahr für die genann-
ten Schutzgüter erwachsen kann, glaubhaft darzulegen sind.

Die Einrichtung der Auskunftssperre bewirkt, dass eine Aus-
kunft aus dem Melderegister nur erteilt wird, wenn eine Beein-
trächtigung schutzwürdiger Interessen ausgeschlossen wer-
den kann. Die betroffene Person wird vor Erteilung einer
Auskunft durch die Meldebehörde angehört.

Die Auskunftssperre wird im Melderegister im Datensatz zur
eigenen Person eingetragen und wird auf zwei Jahre befristet
und kann auf Antrag verlängert werden. 

Oberhaid, den 7. März 2023

Markus Klarmann
Geschäftsleiter

Gemeinde Oberhaid

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
zur 6. Änderung des Bebauungsplanes
„West“ in Oberhaid, Gemeinde Oberhaid,
Landkreis Bamberg

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhaid hat in seiner Sit-
zung am 12. Dezember 2022 die Neufassung des Aufstel-
lungsbeschlusses zur 6. Änderung des Bebauungsplans
„West“ in Oberhaid beschlossen. Vorhabenträger des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes ist Waldemar Brehm,
Hauptstraße 27, 96164 Kemmern.
Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) durchgeführt.

Durch die Änderung soll die Art der baulichen Nutzung von
„Gewerbegebiet“ in „Allgemeines Wohngebiet“ geändert wer-
den. Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung
angepasst.
Der Geltungsbereich umfasst einen Teilbereich der Flurstücke
1185 und 1186 der Gemarkung Oberhaid, und wird wie folgt
umgrenzt:

•  im Norden durch die Schweinfurter Straße und angrenzende
Bebauung

•  im Osten durch angrenzende Bebauung
•  im Süden und Westen durch einen bestehenden Gewerbe-

betrieb

Der Geltungsbereich ist im beiliegenden Lageplan dargestellt.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB bekannt gemacht.

Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberhaid hat in seiner öffent-
lichen Gemeinderatssitzung am 12. Dezember 2022 den Ent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur 6. Ände-
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rung des Bebauungsplans „West“ in Oberhaid mit Be grün-
dung in der vorgelegten Fassung vom 19. Juli 2022 gebilligt
und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und
die Beteiligung der Fachbehörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die Änderung des Bebauungsplans wird im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) durchgeführt. Im beschleunigten Verfahren gelten
die Vorschriften des Vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs.
2 und 3 Satz 1 entsprechend.
Gem. § 13 Abs. 2 BauGB wird auf die frühzeitige Beteili-
gung der Behörden, Bürger und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB ver-
zichtet.
Stattdessen kann sich die Öffentlichkeit jedoch während der
allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Ober-
haid, Rathausplatz 1, 96173 Oberhaid ab dem 27. März 2023
über die allgemeinen Ziele und Zwecke, sowie die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung informieren, und sich zu den
Planungen äußern (§ 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB). 
Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Durchführung der Um -
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung
nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Der Planentwurf mit Begründung, jeweils in der Fassung vom
19. Juli 2022, kann im Zeitraum 

vom 11. April 2023 bis einschließlich 19. Mai 2023

während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Ge -
meinde Oberhaid, Rathausplatz 1, 96173 Oberhaid, von je -
der mann eingesehen werden.

Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder
während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können
bei der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die
Rechtmäßigkeit der Bebauungsplanänderung nicht von Be -
deutung ist.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S.
1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind ab dem 27. März
2023 auch im Internet unter www.oberhaid.de veröffentlicht.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme
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ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls
öffentlich ausliegt.

Oberhaid, den 16. März 2023

Carsten Joneitis
Erster Bürgermeister

kosten verschärfen die Situation der Familien sowie der Älte-
ren besonders.

Kreisgeschäftsführerin, Erika Jäger, berichtete über die Arbeit
in der Geschäftsstelle. Dabei leiste der VdK einen wichtigen
Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit sowie gegen eine sozi-
ale Spaltung in der Gesellschaft.

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung
langjähriger Mitglieder
Für 40 Jahre wurden Arno Müller, Bernd Heinlein sowie Max
Eichhorn und für 30 Jahre Roselinde Schlegeris, Annedore
Marquardt, Oskar Rambacher, Klarmann Nikolaus, Georg
Gunreben und Günter Ramer geehrt. Seit 25 Jahren dabei
sind Werner Hofmann, Josef Betz, Brigitte Rottmann, Angeli-
ka Wendler, Nobert Jander, Rudi Neu, Nikolaus Stretz und
Helmut Lamprecht. Außerdem wurden für 10 Jahre Werner
Friedrich, Bernhard Bäuerlein, Otmar Helbig, Gerald Moyano-
Schmitt, Gisela Deckelmann, Karin Weiß, Manfred Hofmann,
Andreas Dilken, Helga Helbig, Petra Weiß, Matthias Rein-
wand, Monika Endres sowie Carola Stillkerich geehrt.

Bayerisches Landesamt für Statistik

Bitte geben Sie Auskunft: ‚Mikrozensus 2023‘
startet in Bayern – 60 000 Haushalte
werden befragt 

Geschulte Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen
Landesamts für Statistik bitten Bürgerinnen und Bürger um
Unterstützung und Mitarbeit bei der Erhebung

Seit 66 Jahren befragen geschulte Interviewerinnen und
Interviewer der Statistischen Ämter im gesamten Bundes-
gebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevölkerung. Dahin-
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Jahreshauptversammlung des VdK Oberhaid
Ohne den VdK Oberhaid und seinem rührigen Vorsitzenden,
Joachim Beßler, würde etwas fehlen, da waren sich Kreisge-
schäftsführerin, Erika Jäger und Oberhaids Bürgermeister,
Carsten Joneitis, bei der Jahreshauptversammlung einig.

Nach dreijähriger Pause, bedingt durch die Pandemie, konnte
wieder eine Veranstaltung des VdK’s mit Ehrungen im vollbe-
setzten Nebenzimmer der Brauerei Wagner durchgeführt wer-
den. Die öffentlichen Aktivitäten wurden etwas zurückgefah-
ren, so 1. Vorsitzender, Joachim Beßler, bei seinem Rechen-
schaftsbericht. Trotz der Pandemie hat man sich bemüht, den
Kontakt zu den Mitgliedern nicht zu verlieren. Die Altenbetreu-
ung sowie die Geburtstage konnten unter Einhaltung der
jeweiligen aktuellen Hygienevorschriften stattfinden. Ebenso
vermeldete er eine weiter gestiegene Mitgliederzahl von der-
zeit 469. Dies bedeutet für den Ortsverband einen histori-
schen Höchststand und man stehe auch finanziell „auf soliden
Füßen“.

Bürgermeister Carsten Joneitis unterstrich die Bedeutung des
Sozialverbandes, der das soziale Gewissen des Landes sei
und sprach die drohende Familien- und Altersarmut an. Die
aktuellen Preissteigerungen bei Lebens-, Wohn- und Energie-

Sonstige Bekanntmachungen

Bürgermeister Carsten Joneitis, Vorsitzender Joachim Beßler,
Kreisgeschäftsführerin Erika Jäger, mit den Geehrten (v.l.n.r.)
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ter verbirgt sich der so genannte Mikrozensus. Das ist die
größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Sie
liefert sehr wichtige Erkenntnisse für bedarfsgerechte
Pla nungen und Entscheidungen in der öffentlichen Ver-
waltung, der Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen.
Auch für die Wissenschaft ist die Erhebung eine bedeut-
same Datenquelle. 

Nach Angaben des Fachteams im Bayerischen Landes-
amts für Statistik in Fürth werden rund 60 000 Haushalte
im Freistaat im Laufe des Jahres befragt werden. Die
geschulten Interviewerinnen und Interviewern haben den
Auftrag, Fragen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage zu
stellen. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht
nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht für
die rund ein Prozent zufällig ausgewählten Haushalte
Bayerns. 

Fürth. Im Jahr 2023 findet im Freistaat - wie im gesamten
Bundesgebiet - wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 wer-
den hierfür jährlich ein Prozent der Bevölkerung u.a. zu Bil-
dung, Beruf, Familie, Haushalt und Einkommen befragt. In
dem jährlich wechselnden zusätzlichen Schwerpunkt steht
dieses Jahr die Krankenversicherung im Mittelpunkt. Der
Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Erstens:
das eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm. Zweitens die
Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union. Es folgen als
drittes und viertes Element die europäische Gemeinschafts-
statistik über Einkommen und Lebensbedingungen sowie die
Befragung der Europäischen Union zur Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushal-
ten. Entsprechend werden die teilnehmenden Haushalte in
vier Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe ein anderes Fra-
genprogramm beantwortet. 

60.000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns 
werden befragt
Die Befragungen zum Mikrozensus 2023 finden ganzjährig
von Januar bis Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr
rund 60 000 Haushalte zu befragen. Hierbei bestimmt ein
mathematisches Zufallsverfahren, welche Adressen für die
Teilnahme ausgewählt werden. Einmal ausgewählt, nehmen
die jeweiligen Haushalte in der Regel an vier Befragungen
innerhalb von maximal vier Jahren teil. Diesen Haushalten
wird per Post vor der eigentlichen Befragung ein Brief vom
Bayerischen Landesamt für Statistik zugesandt. Darin werden
sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus informiert, verbunden
mit einem Terminvorschlag für ein telefonisches Interview. Für
den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikro-
zensusgesetz eine Auskunftspflicht. 

Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte
Planung und Entscheidung 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs-
und Entscheidungshilfen für Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft. So wird beispielsweise für eine bedarfsgerechte För-
derung des Wohnungsbaus die Information benötigt, in wie
vielen Haushalten jeweils eine, zwei oder mehr Personen
zusammenleben. Zudem entscheiden die erhobenen Daten
mit darüber, wieviel Geldmittel Deutschland aus den Struktur-
und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält. 
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisa-
tionen sowie Journalistinnen und Journalisten nutzen regel-

mäßig die Daten des Mikrozensus. Sie werden vom Bayeri-
schen Landesamt für Statistik veröffentlicht und stehen damit
allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. 

Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener
Erhebungen unter https://www.statistik.bayern.de/statistik/
gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html

Landratsamt Bamberg

Schutz der „Stillen Tage“

Mit den kommenden Osterfeiertagen stehen auch die so
genannten „Stillen Tage“ unmittelbar bevor. Vor diesem Hinter-
grund weist das Landratsamt Bamberg darauf hin, dass der
Gründonnerstag am 6. April und die Kartage (Karfreitag und
Karsamstag) am 7. und 8. April „Stille Tage“ im Sinne des
Feier tagsgesetzes sind.

Demnach sind am Gründonnerstag ab 2 bis 24 Uhr und an
den Kartagen von 0 bis 24 Uhr öffentliche Unterhaltungsver-
anstaltungen nur dann erlaubt, wenn der diesen Ta gen ent-
sprechende ernste Charakter gewahrt bleibt. Tanzbetrieb ist
(auch in Discotheken) grundsätzlich nicht möglich. Auch alle in
einem anderen Sinn für den jeweiligen Vorabend geplanten
öffentlichen Unterhaltungsveranstaltungen müssen zu den ge -
nannten Zeiten enden. An den „Stillen Tagen“ ist zu dem der
Betrieb von Spielhallen nicht zulässig, da es sich hierbei um
Unterhaltungsveranstaltungen handelt, die dem ernsten Char-
akter dieser Tage eindeutig widersprechen. Am Kar freitag sind
außerdem öffentliche Sportveranstaltungen und musikalische
Darbietungen jeglicher Art in Räumen mit Schank betrieb
untersagt. 

Landratsamt Bamberg

Faszination Motorrad –
aber das Risiko fährt mit
Kaum ist die Frühjahrssonne da, gehören die Straßen in
Deutschland wieder den Bikern. Nichts geht über die erste
Tour: Kurvige Straßen, Spitzenwetter, Motorradfahren. Beim
Freizeitspaß sollte aber auch immer der Gedanke an die eige-
ne Sicherheit mitfahren. Leider liegen die Gefahren beim
Motorradfahren nur zu einem Teil auf der Straße - zum ande-
ren sind sie darauf unterwegs. Viele Unfallsituationen entste-
hen durch Autofahrer, die Motorradfahrer übersehen oder
Geschwindigkeiten falsch einschätzen. Vorsicht ist also nie-
mals Feigheit, sondern immer die beste Lebensversicherung!

Das Risiko, mit dem Motorrad tödlich zu verunglücken, ist
wesentlich höher als mit dem PKW. Für alle guten Fahrerinnen
und Fahrer gilt deshalb die Devise: Gefahrensituationen ver-
meiden durch vorausschauende und vernünftige Fahrweise.

•  Sicher fährt, wer immer damit rechnet, nicht wahrgenom-
men zu werden. Oft ist die schmale Silhouette des Motorrad-
fahrers im Verkehr verdeckt.

•  Kein Spiegel kann den Blick über die Schulter vor Überhol-
manövern und Fahrbahnwechseln ersetzen.

•  Je kürzer der Abstand zum Vordermann ist, desto geringer 



Donnerstag, 16. März 2023 8

•  sind die Chancen, in einer Gefahrensituation noch reagieren
zu können.

•  Fahrbahnbeobachtung ist lebenswichtig. Bei Nässe können
ausgebesserte Straßenbeläge, Kanaldeckel, Fahrbahnmar-
kierungen oder Spurrillen zur großen Gefahr werden.

Doch auch die Motorradfahrer selbst sind gefordert. Denn
nach der Winterzeit muss man sich erst wieder an die Maschi-
ne gewöhnen.

•  Beginnen Sie die neue Saison vorsichtig und „probieren“ Sie
erst mal auf verkehrsarmen Strecken.

•  Gehen Sie vorsichtig mit dem Gasgriff um, damit Sie nie die
Kontrolle über die Maschine verlieren.

•  Neigen Sie sich bei Kurvenfahrten nie mehr als notwendig.
Schnell rutscht sonst das Hinterrad weg und Sie stürzen auf
die Straße. 

•  Lassen Sie sich nicht vom leichtsinnigen Verhalten anderer
Motorradfahrer beeinflussen.

Jeder Biker kann seine Sicherheit durch die richtige Kleidung
verbessern. Wer auf Schutzkleidung verzichtet, riskiert seine
Gesundheit. Egal, wie kurz die Strecke oder wie heiß der Som-
mer ist: Pech kann jeder jederzeit haben, dann wiegt kein noch
so guter Grund schwere Verletzungen auf.

•  Protektorenkombis bieten den besten Schutz. Sie verhin-
dern nicht nur Abschürfungen, sondern senken zudem das
Risiko, Knochenbrüche zu erleiden. Handschuhe, Nieren-
gurt, Motorradstiefel und natürlich der Integralhelm gehören
dazu.

•  Kompromisse lohnen nicht. Wenn die Verarbeitungsqualität
der Schutzkleidung schlecht ist oder keine Protektoren vor-
handen sind, sparen Fahrerinnen oder Fahrer an ihrer eige-
nen Gesundheit.

•  Buchstäblich blind vor den Gefahren macht ein zerkratztes
oder schmutziges Visier. Der klare Durchblick auch bei Dun-
kelheit ist unentbehrlich.

Allzeit gute Fahrt wünschen das Landratsamt Bamberg und
die Polizeiinspektion Bamberg-Land.

Landratsamt Bamberg

Jetzt für September 2024 bewerben! 
Auszubildende (m/w/d) Verwaltungs -
fachangestellte

Fachrichtung Allgemeine Innere Verwaltung 
Freistaat Bayern und Kommunalverwaltung

Wenn Dir der Kontakt zu Menschen wichtig ist, Du ein Team-
player bist und die öffentliche Verwaltung als berufliche
Zukunft siehst, dann gehörst Du zu unseren Wunschkandida-
ten. Bürgerfreundlichkeit und Kompetenz bestimmen unser
Leitbild. Als modernes Dienstleistungs- und Verwaltungsunter-
nehmen handeln wir im Interesse unserer Bürgerinnen und
Bürger und treten für das Gemeinwohl ein. Weitere Informatio-
nen zur Ausbildung und über den Landkreis Bamberg findest
Du im Internet unter https://www.landkreis-bamberg.de/Land-
ratsamt/Karriere/Ausbildung.

Wir bieten
•  eine abwechslungsreiche Ausbildung 

mit verantwortungsvollen Aufgaben
•  eine hervorragende Betreuung während 

der Ausbildung nach Ausbildungskonzept
•  flexible Arbeitszeiten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
•  vermögenswirksame Leistungen
•  eine jährliche Sonderzahlung
•  Gesundheitsmanagement
•  einen sicheren Ausbildungsplatz 

mit guten Übernahmechancen
•  ein nettes Nachwuchskräfte-Team
•  gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Wir erwarten
•  einen guten „mittleren“ Schulabschluss 

(Realschule, Wirtschaftsschule, M 10 oder 
gleichwertiger Abschluss) 
oder 
einen qualifizierenden Abschluss der Mittelschule 
mit hervorragenden Leistungen

•  ausgeprägtes Interesse an Verwaltungstätigkeiten
•  gute Kommunikationsfähigkeit
•  hohes Dienstleistungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eig-
nung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Minderjährige
Bewerbende müssen der Bewerbung eine Einverständniser-
klärung der/des gesetzlichen Vertreter/s zur Teilnahme am
Auswahlverfahren beim Landkreis Bamberg beifügen. Weitere
Informationen findest du auf unserer Homepage.
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Wir freuen uns auf Deine Online Bewerbung mit dem
Zwischenzeugnis der 9. Klasse oder einem Schulabschluss-
zeugnis. Eine Bewerbung ist bis 11. April 2023 möglich.

Wenn Du noch Fragen hast, wende Dich bitte an Sabrina Göl-
ler, Tel. 0951 85-118 oder Raimund Krug, Tel. 0951 85-103.

VHS Bamberg-Land

Iran – Bilder und Geschichten
aus einem komplizierten Land
Bildervortrag mit Diskussion

Die aktuellen Berichte aus dem Iran machen deutlich, wie
wenig wir in der Regel über die Menschen im Vielvölkerstaat
wissen. Schon immer mussten die Iranerinnen und Iraner
ihren Alltag im Spannungsfeld zwischen Politik und privatem
Leben, zwischen Erlaubtem und Verbotenen bewältigen. In
seinem Vortrag erzählt Bernd G. Schmitz von Begegnungen
während seiner Reisen, die ihn zwischen 2008 und 2019
sechsmal in die Islamische Republik führten. Während sich in
dieser Zeit die die politische Großwetterlage änderte, ist eines
unverändert geblieben: die herzliche Gastfreundschaft der
Menschen und die Neugier und Offenheit, mit der sie Fremden
begegnen. Schmitz zeigt Bilder aus verschiedenen Provinzen
des Vielvölkerstaats, erzählt von Großstädtern, die es freitags
- anstatt in die Moschee – zum Camping in die Wüste zieht,
von einer selbstbewussten Musikerin, die sich in eine Männer-
domäne vorgewagt hat, vom besten Heinrich-Böll-Kenner un -
ter Te he rans Museumswärtern und von Belutschen, die ihn als
Zeichen besonderer Wertschätzung zum Schießen einluden.

In Kooperation mit der KUFA. Um Anmeldung wird gebeten:
https://www.vhs-bamberg-land.de/p/488-C-6537974

Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr – ohne Gebühr !!!
KUFA, Ohmstr. 3, 96050 Bamberg

Jüdische Geschichte in der Region Bamberg
Online-Vortrag von Maria S. Becker

Der erste Teil einer Vortragsreihe erzählt von Orten, an denen
Juden und Jüdinnen gelebt und gebetet haben. Er beleuchtet
in erster Linie die Zeit vor dem 2. Weltkrieg, also die Zeit vor
der Auslöschung der Jüdischen Gemeinde Bamberg. In ihm
werden wir auch der Suche einer Gemeinschaft nach Lösun-
gen begegnen, deren religiöse und kulturelle Infrastruktur
nach und nach verschwand, oder besser gesagt systematisch
vernichtet wurde. Den Mittelpunkt dieser „Erzählung“ bildet ein
umfangreiches Bildmaterial. Der Vortrag richtet sich an alle,
die Stadt und Landkreis Bamberg und ihr ehemaliges jüdi-
sches Leben besser kennenlernen möchten. In weiteren Vor-
trägen im April und Mai werden die Infrastruktur und Kibbuzim
im Landkreis vorgestellt.

Nach der Anmeldung unter https://www.vhs-bamberg-land.
de/p/488-C-6538088 erhalten Sie den Link zugeschickt.

Donnerstag, 23. März, 19 bis 20.30 Uhr – kostenlos !!!

Kunst in der Alten Mühle
Oberhaids Künstler Claudio Osorio stellt aus – zu
Gast ist auch Winnetou Ivica aus Pullmann-City.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Kunstinteressierte!

Wir möchten Sie alle recht herzlich zu unserer Ausstel-
lungseröffnung am 1. April in der Alten Mühle Oberhaid,
Alte Mühle 1, einladen. Die Vernissage beginnt um
11.00 Uhr. Hierzu wird Winnetou Ivica extra aus Pull-
mann-City anreisen und zu Gast sein.
Die aus dem 17. Jahrhundert stammende Mühle ist ein
idealer und authentischerer Ort für Begegnungen mit
der Kunst. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Carsten Joneitis Claudio Osorio
Erster Bürgermeister Künstler

Diese Ausstellung vereint eine Reihe von originalen
Gemälden, Illustrationen, Zeichnungen, Skizzen und
Fotografien, die die Essenz von Winnetous Charakter
durch den grafischen Stil einfangen. Eine einzigartige
und fesselnde Vision der emblematischen Figur der
europäischen Abenteuerliteratur.
Abgeleitet von ethnischer Kunst, dem zentralen Thema,
präsentiert Claudio Osorio auch einige Gemälde, wel-
che Mythen und Legenden einiger indigener Kulturen
einfangen.
Osorios Faszination für Karl May, wie er den fiktiven
Apachenhäuptling Winnetou entwickelt und ihn zum
Protagonisten seines Werks macht, ist für ihn die größ-
te Inspiration. Winnetous edler und freundlicher Char-
akter repräsentiert die höchsten Werte der indigenen
Völker Nordamerikas und romantische Ideale eines
freien, einfachen und friedlichen Lebens in Koexistenz
mit der Natur. Osorio verteidigt Karl May gegen den
Vorwurf der „kulturellen Aneignung“ und erklärt, dass
der Schriftsteller der erste Autor sei, der viele mensch -
liche Werte der amerikani-
schen Ureinwohner aner-
kenne und hervorhebe.
Entdecken Sie zum ersten
Mal die Schönheit und
Größe von Claudios grafi-
schem Vorschlag, durch
die Bilder von Winnetou,
seine ethnische Kunst und
seine Landschaften.

Weitere Öffnungszeiten:
Sonntag: 2. April und 16. April,

jeweils 17.00 bis 19.00 Uhr
Ostermontag: 17.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag: 4. April und 18. April, 

jeweils 15.00 bis 17.00 Uhr
Finissage: Sonntag 23. April, 

17.00 bis 19.00 Uhr
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Haßberge Tourismus e.V. im Naturpark Haßberge

Raderlebnistag in den Haßbergen bis in den
Steigerwald und das Fränkische Grabfeldgau 

Der Haßberge Tourismus e.V. lädt zum Start der Aktiv-Sai-
son am Sonntag, den 23. April zu einem Raderlebnistag
und zur offiziellen Eröffnung der 23 neuen freizeittouristi-
schen E-Themenradtouren ein. 

Nach rund zweieinhalb Jahren ist das neue freizeittouristische
E-Themenradtourennetz in den Haßbergen bis in den nörd-
lichen Steigerwald und das fränkische Grabfeldgau mit bester
Unterstützung aller beteiligten Kommunen und Landkreise fer-
tig gestellt worden. Die mit Hilfe einer LEADER-Förderung ent-
wickelten 23 Thementouren im Halb- und Ganztagesformat
führen Gäste und Einheimische durch unsere Natur- und Kul-
turlandschaften. Dabei steht immer ein ganz bestimmtes
Thema aus fünf Erlebnisräumen im Fokus. 

Der Raderlebnistag und das neue E-Themenradroutennetz
werden am Sonntag, den 23. April 2023 um 12.00 Uhr von

Herrn Landrat Wilhelm Schneider offiziell auf dem Marktplatz
von Hofheim in UFr. eröffnet. An dem Tag sind alle eingeladen,
eine der sechs neuen Themenrundtouren ab Hofheim i. UFr.
per Rad oder E-Bike zu entdecken. Zur Auswahl stehen: 

•  „Das Vermächtnis des letzten Ritters“ (32 km, 400 Hm), 
•  „Hinter herrschaftlichen Mauern“ (43 km, 450 Hm), 
•  „KulturBaden“ (39 km, 335 Hm), 
•  „Kleine Städte – Große Denker“ (44 km, 430 Hm), 
•  „FachwerkPoesie“ (44 km, 390 Hm) und
•  „Naturpark-Facetten“ (39 km, 505 Hm)

Neben dem offiziellen Teil wartet ab 10:00 Uhr ein kleiner Rad-
markt auf alle Gäste. Neben einem Informationsstand rund um
unsere Region werden dort auch die neuesten E-Rad und
Radmodelle der Saison, vom Bike Store Haßfurt/Ebern prä-
sentiert. Die gastronomischen Betriebe entlang der Touren
freuen sich ebenfalls auf fleißige Radler und Radlerinnen. Eine
Übersicht aller Betriebe entlang der Touren befindet sich auf
www.hassberge-tourismus.de/raderlebnistag. 
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Kolping-Akademie Bamberg

Jobchancen steigern dank geförderter
Weiterbildung

Sie wollen beruflich weiterkommen, mehr Verantwortung
übernehmen oder in einen neuen Berufszweig einsteigen?
Eine geförderte Weiterbildung ist für Sie genau der richtige
Weg. Über 500 Kurse aus vielen Bereich, u.a. Technik, Lager,
kaufmännisch und Pflege, stehen Ihnen zur Auswahl – jetzt
auch in Nürnberg, Forchheim und Lichtenfels.
Steigern Sie Ihre Jobchancen nachhaltig. Ob berufstätig,
arbeitssuchend oder in Kurzarbeit, Sie können sich Ihre
Weiterbildung bis zu 100% fördern lassen. 
Im Juni und Juli starten wieder viele Kurse zum/zur Fachwirt/
in. Sprechen Sie uns an! Bei Fragen unterstützt Sie das Team
der Kolping-Akademie Bamberg gerne!
Informieren Sie sich auf www.kolping-ecademy.de, rufen Sie
an 0951 51947-0 oder schreiben eine E-Mail unter akade-
mie@kolpingbildung.de.

Programm Raderlebnistag Haßberge 2023
ab 10.00 Uhr kleiner Radmarkt mit Infoständen 

und den neuesten Rad-Modellen der Saison 
(bis 14.00 Uhr)

11.45 Uhr       Treffpunkt auf dem Hofheimer Marktplatz
12.00 Uhr Offizielle Begrüßung und Eröffnungsrede 

durch Herrn Landrat Wilhelm Schneider  
12.30 Uhr       Geführte Radtour „Naturpark-Facetten“ 

mit der Naturpark-Rangerin Katja Winter

Weitere Informationen zu allen neuen E-Themenradtouren
sowie dem Raderlebnistag gibt es unter www.hassberge-tou-
rismus.de/radfahren. Für die Teilnahme an der geführten Tour
mit Naturpark-Rangerin Katja Winter wird um vorherige
Anmeldung unter 09523 5033710 oder per E-Mail an info@
hassberge-tourismus.de gebeten.

Dringend! Bitte um Ihre Mithilfe!
Ein zukünftiger Forstwirt-Azubi

in der Ausbildungsstätte Sandhof
sucht zum 1. September 2023 

eine 1-Zimmer-Wohnung in Oberhaid!

Telefon 0176 47779399
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S e n i o r e n - S e i T e

Patientenverfügung /
Vorsorgevollmacht

Haben Sie sich diese Fragen schon einmal gestellt:
-  Wo möchten Sie am Ende des Lebens versorgt werden?
-  Wer soll sie dann begleiten und pflegen?
-  Wer darf Entscheidungen treffen, 
wenn Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind?

Nicht alles im Leben ist planbar. Aber Sie können Vorsorge
treffen – damit im Fall der Fälle auch am Lebensende Ihre
Wünsche respektiert werden.

Eine Patientenverfügung tritt immer dann in Kraft, wenn ein
Patient nicht mehr selbst in der Lage ist, Entscheidungen zu
treffen und seinen Willen zu äußern. Mit einer Vorsorgevoll-
macht beauftragen Sie eine Person Ihres Vertrauens, Ihren
Willen zu vertreten, wenn Sie es selbst nicht mehr können.

Eine Patientenverfügung zu verfassen ist für viele Menschen
eine schwierige Aufgabe. Wir bieten daher eine Beratung an.
Kompetent und diskret. Unsere Beratung dauert eine gute
Stunde. 

Gerne kommen wir direkt zu Ihnen nach Hause!
Für eine Vorabauskunft steht Ihnen die Maria-Betz-Stiftung
Montag und Donnerstag von 8.00 bis 11.00 Uhr unter Telefon
9223-13 gerne zur Verfügung.



Donnerstag, 16. März 2023 14

Freitag, 24. März 
8.00 Eucharistiefeier (OH)

18.00 Bußgottesdienst als 
Versöhnungsfeier (OH)

Samstag, 25. März 
18.00 Vorabendmesse (OH)
Sonntag, 26. März 
9.00 Wortgottesfeier (UH)

Kath. Pfarrkirche

St. Bartholomäus
Oberhaid (OH)

Bürozeiten im Pfarrbüro: Dienstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr · Mittwoch von 16.30 bis 18.30 Uhr · Tel. 09503 206

In dringenden Fällen, falls Sie im Pfarramt Oberhaid niemanden erreichen, wenden Sie sich bitte
an das Katholische Pfarramt Hallstadt, Telefon 0951 71465.

Achtung!  Die Kürzel in Klammern stehen für Oberhaid (OH), Unterhaid (UH) und Staffelbach (STB).

Kuratie 

St. Barbara
Unterhaid (UH)

Filialgemeinde

St. Cyriakus
Staffelbach (STB)

Kirchliche              Nachrichten

Donnerstag, 16. März 
17.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)
18.00 Kreuzweg (STB)
Freitag, 17. März 
8.00 Eucharistiefeier (OH)
9.45 Kath. Gottesdienst im Seniorenzentrum

18.00 Kreuzweg gest. vom Kath. Frauenbund (OH)
Samstag, 18. März 
18.00 Vorabendmesse (OH)
Sonntag, 19. März
9.00 Eucharistiefeier (UH)
9.00 Bußgottesdienst als 

Versöhnungsfeier (STB)
10.30 Eucharistiefeier (OH)
16.00 Kreuzweg für Kinder (UH)
Dienstag, 21. März 
17.00 Abendlob (OH)
18.15 Eucharistiefeier (STB)
Mittwoch, 22. März 
18.30 Eucharistiefeier (OH)
Donnerstag, 23. März 
17.00 Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)
18.00 Kreuzweg (STB)

96103 Hallstadt
Bamberger Str. 51 • Tel. 0 951 - 70 2 70

www.schunder-bestattungen.de

                                   ger Bamber
96103 Hallstadt

     270-9510. elTTel• 51 . trSger 
96103 Hallstadt

     70
96103 Hallstadt

Then
Bestattungen

www.bestattungen-then.de
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9.00 Eucharistiefeier (STB)
10.30 Familiengottesdienst (OH)
Dienstag, 28. März 
17.00 7. Weg-Gottesdienst zur Vorbereitung 

auf die Erstkommunion (OH)
„Zu Gott kann ich immer kommen“

18.15 Eucharistiefeier (STB)
Mittwoch, 29. März 
18.30 Eucharistiefeier (OH)
Donnerstag, 30. März 
18.00!! Rosenkranz / Hl. Stunde (OH)
18.00 Eucharistiefeier (UH)
18.00 Kreuzweg (STB)
Freitag, 31. März
8.00 Eucharistiefeier (OH)

18.00 Kreuzweg (OH)
Samstag, 1. April 
18.00 Vorabendmesse (OH)
Sonntag, 2. April 
9.00 Eucharistiefeier (UH)
9.00 Eucharistiefeier (STB)

10.15 Palmweihe an der Friedhofskaplle
anschl. Palmprozession

10.30 Eucharistiefeier (OH)
18.00 Kreuzweg (UH)
Dienstag, 4. April
18.00 Abendlob (OH)
Mittwoch, 5. April 
18.30 Eucharistiefeier (OH)
Donnerstag, 6. April 
18.00 Feier des letzten Abendmahls für Kinder (OH)
19.30 Gemeinsames Abendmahl (OH)
20.30 Gemeinsame Ölbergbetstunde (OH)

(KDFB, CMV, KAB, Männerverein)

Kurzfristige aktuelle Änderungen 
entnehmen sie bitte der Gottesdienstordnung!

Evangelisch-

lutherisches

Pfarramt Hallstadt

Samstag, 18. März 
14.00 Taufgottesdienst in der evang. Johanneskirche

Sonntag, 19. März
10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 

in der evang. Johanneskirche, Prädikantin S. Freund
anschließend Brunch im Gemeindeheim

Dienstag, 21. März 
9.00 Frühstückstreff im evangelischen Gemeindeheim

19.30 AFRA – der offene Frauentreff

Sonntag, 26. März 
10.00 Gottesdienst in der evang. Johanneskirche, 

A. Schlechtweg
anschließend Kirchenkaffee 

Freitag, 31. März
9.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim Oberhaid, Pfrin.Witt-
mann-Schlechtweg

Regelmäßige Veranstaltungen:
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Suchtproblemen: 
Dienstag 19.00 Uhr
Kirchenchor: jeden Freitag ab 20.00 Uhr
Johannesspatzen – Kinderchor für Grundschulkinder:
jeden Mittwoch von 16.30 bis 17.15 Uhr (außer in den Ferien)
Hockey für Jugendliche: 
Kontakt und Info: Thomas Enser 0176 80765271
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Eltern-Kind-Gruppe: 
Mittwochs von 10.00 bis 11.30 Uhr 
Kontakt und Info: Jasmin Mai, 0151 25243938
Donnerstags von 16.00 bis 17.30 Uhr 
Kontakt und Info: Madeleine Acet, 0152 33548461

Die Johanneskirche ist täglich offen für Ihren Besuch. Sie fin-
den Zeit für sich und für Gott. Texte, Bilder, Gebete liegen zum
Mitnehmen aus.

Wenn Sie sich einsam fühlen und gerne ein Gespräch führen
wollen, dann rufen Sie doch einfach an: 0951 71575.

Wir vermitteln Ihnen auch Hilfe, wenn Sie z. B. selbst nicht ein-
kaufen können.

Wir bitten Sie herzlich, sich aktuell auf der Homepage zu infor-
mieren: www.johanneskirche-hallstadt.de 

Kontakt:
Evang.-luth. Pfarramt Hallstadt
Pfarrerehepaar Wittmann-Schlechtweg
Johannesstraße 4
96103 Hallstadt
Tel. 0951 71575
e-mail: pfarramt.hallstadt@elkb.de  

Internet: www.evang-johanneskirche-hallstadt.de

Vereinsnachrichten              und Sonstiges

Starkes Team mit Frauenpower 
Am Freitag, 10. März 2023, wurde die Vorstandschaft des
Ortskulturrings neu gewählt.

Durch den Tod des 1. Vorsitzenden Thomas Sulzbacher, das
Ausscheiden des 2. Vorsitzenden Andreas Ditl und des Kas-
siers Joachim Saar wurden diese Ämter neu besetzt.

Die Neuwahlen der vierjährigen Ehrenamtszeit ergaben
folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzende: Petra Stadler
2. Vorsitzender: Clemens Pfohlmann
Schriftführerin: Lisa Pickel
Kassierin: Kathrin Schuster

Die neue Vorstandschaft bedankt sich ganz herzlich für das
entgegengebrachte Vertrauen. Ebenso bedanken wir uns bei

den Ausgeschiedenen für die geleistete tolle Arbeit in den ver-
gangenen Jahren.

1. Bürgermeister und Wahlleiter Carsten Joneitis gratulierte
dem neuen Vorstandsteam und freut sich auf eine gute Zu -
sammenarbeit! Sehr erfreulich sei auch, dass sich das Vor-
standsteam überwiegend aus engagierten Frauen zu sam -
mensetzt. 
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A n z e i g e n a n n a h m e  f ü r  g e w e r b l i c h e  A n z e i g e n

CARO Druck & Verlag GmbH
Telefon 09543 40600 · Fax 40601 · e-mail: info@carodruck.com
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Veranstaltungskalender – März
Freitag, 17. März
Kath. Frauenbund Kreuzwegandacht
Oberhaid 18 Uhr, Pfarrkirche

Samstag, 18. März
Bürgerverein Oberhaid Jahreshauptversammlung

18 Uhr

FFW Unterhaid Jahreshauptversammlung
19 Uhr, FW-Haus

Reservistenkamerad- RAG Schießen
schaft Oberhaid 14.30 Uhr, Uetzing

Freitag, 24. März
TSV Viktoria Staffelbach Jahreshauptversammlung

20 Uhr, Sportheim

Samstag, 25. März
MGV Männerchor Liederabend anlässlich

des 150 jährigen Jubiläums
19 Uhr, Bürgersaal

CSU Unterhaid Schafkopfrennen
19 Uhr, FW-Haus Unterhaid

Sonntag, 26. März
Freundschaftsbund Jahreshauptversammlung
Staffelbach 18 Uhr, TSV Sportheim

Vereinsnachrichten              und Sonstiges

Donnerstag, 30. März
Judo-Club Oberhaid Jahreshauptversammlung

mit Neuwahl 
18.30 Uhr, Brauerei Wagner

Veranstaltungskalender – April
Samstag, 1. April
Gemeinde Oberhaid Eröffnung Kunstausstellung
mit dem Künstler ab 10.30 Uhr Alte Mühle
Claudio Osorio 

Montag, 3. April
Bürgerverein Oberhaid Stammtisch der Kartfreunde

19.00 Uhr, Brauerei Wagner

Freitag, 7. April
Bürgerverein Oberhaid Frauenstammtisch

19 Uhr, Brauerei Wagner

Reservistenkamerad- Monatsversammlung
schaft Oberhaid 19.30 Uhr, Bunker

Sonntag, 9. April
JBO Eintracht Oberhaid Osterkonzert

Beginn 19 Uhr, große Turnhalle

Montag, 10. April
15 Jahre Kreislehrgarten Saisonstart 2023
mit Kaffee und Kuchen 17 Uhr
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Dienstag, 11. April
Seniorentanz Oberhaid Seniorennachmittag

14.00 Uhr, Pfarrheim

Samstag, 15. April
Reservistenkamerad- RAG Schießen
schaft Oberhaid 14.30 Uhr, Uetzing

Terminänderung !!!
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Scan me!

+ Tablet

Donnerstag, 16. März 2023 20

Suche trockene Halle 
maximal 300 m2 mit Stromanschluss zu mieten.

Keine Nutzung als Schrauberwerkstatt !!!
Private Nutzung zum Unterstellen von Kfz.

Telefon 0151 57001577


